
Anfrage 
 
der Abgeordneten Dr.in Helga Krismer-Huber 
 
gemäß § 39 Abs. 2 LGO 2001 
 
an Landeshauptfrau-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf 
 
betreffend Messstellen in Niederösterreich auf Basis der IG-L 

Messkonzeptverordnung bei verkehrsnahen Zonen 

 
In der Messkonzeptverordnung ist festgelegt: 
 
„Leitlinien über die Situierung von Messstellen:  
Der Luftstrom um den Messeinlass darf nicht beeinträchtigt werden (bei 
Probenahmestellen an der Baufluchtlinie sollte die Luft in einem Bogen von 
mindestens 270° oder 180° frei strömen können), und im Umfeld des Messeinlasses 
dürfen keine Hindernisse vorhanden sein, die den Luftstrom beeinflussen (Gebäude, 
Balkone, Bäume und andere Hindernisse sollten einige Meter entfernt sein und 
Probenahmestellen, die für die Luftqualität an der Baufluchtlinie repräsentativ sind, 
sollten mindestens 0,5 m vom nächsten Gebäude entfernt sein).  
Der Messeinlass muss sich grundsätzlich in einer Höhe zwischen 1,5 m (Atemzone) 
und 4 m über dem Boden befinden. Ein höher situierter Einlass kann ebenfalls 
sinnvoll sein, wenn die Messstation für ein großes Gebiet repräsentativ ist.  
Der Messeinlass darf nicht in nächster Nähe von Quellen platziert werden, um die 
unmittelbare Einleitung von Emissionen, die nicht mit der Umgebungsluft vermischt 
sind, zu vermeiden.  
Die Abluftleitung der Messstation ist so zu legen, dass ein Wiedereintritt der Abluft in 
den Messeinlass vermieden wird.  
Bei allen Schadstoffen müssen die Messstationen in verkehrsnahen Zonen 
mindestens 25 m vom Rand verkehrsreicher Kreuzungen und höchstens 10 m vom 
Fahrbahnrand entfernt sein. Als verkehrsreiche Kreuzung gilt in diesem Fall eine 
Kreuzung, die den Verkehrsstrom unterbricht und Emissionsschwankungen (Stop & 
Go) gegenüber dem Rest der Straße verursacht.  
Jede Abweichung von den genannten Kriterien ist nach den Verfahrensvorschriften 

gemäß § 7 Abs. 5 umfassend zu dokumentieren.“ 

Mehr als 10 m von der Straße entfernt sind die Messstellen in Biedermannsdorf, 

Mannswörth, Vösendorf, Wiener Neustadt, Stockerau und St. Valentin. 

Die Gefertigte stellt daher folgende  

Anfrage 

1. Wie ist die Abweichung von dem Kriterium „höchstens 10 m vom 

Fahrbahnrand entfernt“ bei den im Sachverhalt genannten Messstellen 

gemäße IG-L Messkonzeptverordnung dokumentiert? 
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